
Allgemeine Auswirkungen

► Melden: Auf allen gängigen Social-Media-
Plattformen besteht die Möglichkeit 
einzelne Beiträge oder auch ganze Nutzer*in-
nenprofi le zu melden, um ihre Löschung 
zu erwirken. Meistens befi nden sich die 
Buttons zum Melden in den entsprechenden
Posts selbst. Auch wenn einzelne Äußerun-
gen keinen strafbaren Inhalt aufweisen 
sollten, können sie dennoch gegen die Nut-
zer*innenordnung der jeweiligen Platt-
form verstoßen und dementsprechend 
gelöscht werden. Neben internen Melde-
verfahren verfügen Dienste wie Facebook, 
Twitter und Youtube in Deutschland über 
die zusätzliche Option, Beiträge auf Grund 
von Verstößen gegen das Netzwerkdurch-
setzungsgesetz (NetzDG) zu melden und 
löschen zu lassen.

► Anzeigen: Um juristisch gegen strafbare 
Äußerungen und Inhalte im Netz vorgehen 
zu können, müssen diese bei den Ermitt-
lungsbehörden zur Anzeige gebracht 
werden. Entsprechende Strafanzeigen 
können mündlich, schriftlich sowie per 
Mail an Polizeidienststellen gerichtet 
werden oder auch online (unter: 
www.polizei.sachsen.de/onlinewache/
onlinewache.aspx) erfolgen. 

STRATEGIEN GEGEN 
HATE SPEECH

► Dokumentation: Für die Strafverfolgung von 
Hate Speech ist zudem eine möglichst 
detaillierte Beweissicherung entsprechen-
der Äußerungen notwendig. Dabei müssen 
Inhalt, Urheber*in und Zeitpunkt der 
Äußerung sowie die entsprechende Inter-
netadresse (URL) des Posts ersichtlich sein. 
Zudem sollte der Kontext, auf den sich eine 
Äußerung bezieht, dokumentiert werden. 
Auch die Sammlung weiterer Informationen 
über die Identität der Urheber*in kann für 
die Ermittlungsbehörden hilfreich sein. 

Weitere Informationen zu strafbaren Inhalten, 
Möglichkeiten der Anzeigenstellung und 
dem Ablauf von Ermittlungsverfahren sowie 
zur beweissicheren Dokumentation von Hate 
Speech fi nden sich im Factsheet „Juristisches 
Vorgehen gegen Hate Speech“ und unter: 
www.raa-sachsen.de/hatespeech.

Weitere Handlungsansätze 
für Betroffene

► Nutzer*innen blockieren: In allen gängigen 
sozialen Netzwerken haben Nutzer*innen 
die Möglichkeit andere Nutzer*innen zu 
blockieren, sodass ihr Profi l für jene nicht 
mehr sichtbar ist und sie keine persönlichen 
Nachrichten von ihnen mehr erhalten. 
Um ein Profi l zu blockieren, muss die zu 
blockierende Profi lseite geöffnet und der 
Button „blockieren“ ausgewählt werden.

► Eigene Accounts und Daten schützen: 
Um digitalen Angriffen vorzubeugen, ist 
es wichtig, private Daten zu schützen 
und gegebenenfalls auch die Sichtbarkeit 
eigener Social-Media-Profi le einzuschränken. 
Auf allen eigenen Kanälen sollte geprüft 
und abgewogen werden, welche persön-
lichen Daten Nutzer*innen von sich 
preisgeben (bspw. Klarnamen, private 
Fotos, Adresse, Telefonnummer, private 

Sowohl für Betroffene, als auch für Zeug*innen bestehen zahlreiche 
Handlungsmöglichkeiten, um dem Phänomen Hate Speech im 
Internet zu begegnen.

onlinewache.aspx) erfolgen. 



E-Mailadressen) und welche Privatsphäre-
Einstellungen sie nutzen möchten. Auch 
ein Pseudonym oder Nickname kann dabei 
helfen, die eigene Identität im digitalen 
Raum zu schützen. Außerdem empfi ehlt es 
sich, für jeden Social-Media-Account ein 
eigenes, sicheres Passwort zu verwenden. 
Gerade Personen, die bereits von digitalen 
Angriffen betroffen waren, sollten in 
regelmäßigen Abständen überprüfen, 
welche privaten Daten von ihnen im 
Internet abrufbar sind und abwägen, 
welche persönlichen Informationen sie 
in eigenen Beiträgen und Nachrichten 
veröffentlichen möchten. 

► Löschanträge: Auch außerhalb von sozialen 
Netzwerken kann es im digitalen Raum zu 
Bedrohungen, Beleidigungen oder Diffa-
mierungen kommen. Wenn dies auf einer 
Webseite ohne Impressum geschieht, lässt 
sich kaum dagegen vorgehen. Allerdings 
kann bei Suchmaschinen wie Google ein 
Antrag gestellt werden, dass die Seite nicht 
mehr in den Suchanfragen auftaucht. Die 
Aussicht auf Erfolg ist dabei jedoch geringer 
als bei Meldungen auf Social-Media-Platt-
formen.

► Melderegistersperre: Jede Person kann 
beim Einwohnermeldeamt eine Melderegis-
terauskunft beantragen und so an die 
Adressen anderer gelangen. Um dies zu 
verhindern, kann eine Auskunftssperre 
im Melderegister beantragt werden. Damit 
jene gewährt wird, müssen Antragsstel-
ler*innen jedoch ein schutzwürdiges 
Interesse glaubhaft machen und gegebenen-
falls nachweisen. Bedrohungen im digitalen 
Raum können hierbei als Grund gelten, 
auch wenn ein erfolgreicher Antrag auf eine 
Auskunftssperre nicht garantiert werden 
kann. Betroffene rechter Angriffe können 
sich bei der Beantragung einer Melderegister-
sperre durch entsprechende Beratungsstellen
unterstützen lassen. Informationen zum 
Thema Melderegistersperre fi nden sich 
beim Verband der Beratungsstellen für 
Betroffene rechter, rassistischer und 
antisemitischer Gewalt (VBRG) unter: 
www.verband-brg.de/meldesperre.

► Austausch mit anderen: Betroffene von 
rechten Angriffen im Netz ziehen sich oft 
aus dem digitalen Raum zurück. Um die 
eigene Sprachfähigkeit zu behalten oder 
wiederzuerlangen und mit solchen Prob-
lemlagen nicht allein zu bleiben, ist es 
hilfreich, die eigenen Erfahrungen und 
Empfi ndungen mit vertrauensvollen 
Personen zu teilen. Auch der Austausch mit 
anderen Personen, die ähnliche Erfahrun-
gen gemacht haben und Solidarität spen-
den können, stärkt das Selbstvertrauen und 
das Wissen darum, dass Betroffene keine 
Schuld an solchen Angriffen tragen.

► Unterstützungsangebote wahrnehmen: 
Betroffene von rechten Angriffen im 
digitalen Raum können in Sachsen Unter-
stützung bei der Beratungsstelle 
„Support“ des RAA Sachsen e.V. erhalten. 
Weitere Handlungsansätze für Betroffene 
von digitalen Angriffen sowie Informationen 
zu Beratungsangeboten fi nden sich im 
Factsheet „Auswirkungen von Hate 
Speech und Unterstützung für 
Betroffene“ und unter: 
www.raa-sachsen.de/hatespeech.

Handlungsansätze für Zeug*innen

► Counter Speech: Wenn Menschen Ziel von 
rechten Angriffen im digitalen Raum 
werden, ist es wichtig, die politische 
Dimension solcher Auseinandersetzungen 
wahrzunehmen und solidarisch an der 
Seite der Betroffenen zu stehen. Gegenrede 
kann einen Gegenpol schaffen und zeigen, 
dass es sichtbaren und öffentlichen 
Widerspruch zu rechtem Hass gibt und die 
Angegriffenen nicht allein gelassen werden. 
Durch Solidaritätsbekundungen in Kom-
mentaren und Nachrichten und die öffent-
liche Unterstützung von diskreditierten 
Meinungen können Betroffene Entlastung 
erfahren und auch andere Mitlesende 
ermutigt werden, ihre Meinung zu äußern. 
Da Unterstützer*innen jedoch auch 
selbst zum Ziel von rechten Beleidigungen, 
Bedrohungen oder Diffamierungen 
werden können, bieten Projekte wie 
„LOVE-Storm“ (https://love-storm.de) 
regelmäßig kostenlose Online-Trainings 
zu Gegenrede an.

► Unterstützung anbieten: Sind Personen im 
eigenen Umfeld Ziel von rechten Angriffen, 
kann ein aktives Unterstützungsangebot 
sehr entlastend wirken. Gespräche über das 
Erlebte und das Angebot gemeinsam nach 
Hilfs- oder Handlungsmöglichkeiten zu 
suchen, können deutlich machen, dass die 
Betroffenen in solch einer Situation nicht 
alleine sind. Wichtig ist dabei, die Person im 
Blick zu haben und zu erfragen, welche 
Unterstützung sie gerade benötigt. Zudem 
sollte auf ihre sowie eigene Grenzen und 
Kapazitäten geachtet und Rücksicht genom-
men werden.

► Accounts für andere betreuen: Für Betroffene
von rechten Angriffen im Netz kann es 
hilfreich sein, Abstand zu gewinnen und die 
eigenen Social-Media-Accounts zeitweise 
in die Hände einer vertrauten Person zu 
geben. Diese kann die betroffene Person 
unterstützen, indem sie ihre Accounts 
eine Zeit lang betreut, Kommentare meldet, 
Beweise sichert, Nutzer*innen blockiert 
und das Profi l wieder nutzbar macht. 

► Informieren und Aufklären: Hate Speech ist 
ein gesamtgesellschaftliches Phänomen, 
dessen politische Dimension und Tragweite 
lange Zeit unterschätzt wurde. Umso 
wichtiger ist es, sich und andere in den 
eigenen digitalen Räumen für das Themen-
feld zu sensibilisieren sowie Betroffene zu 
unterstützen und deren Perspektive 
sichtbar zu machen. Gemeinsam können 
Handlungsmöglichkeiten und Gegenstrate-
gien entwickelt werden, um der großen 
Einfl ussnahme weniger rechter Akteur*in-
nen auf gesellschaftlichen Debatten 
wirksam zu begegnen. 
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Weiterführende Informationen zum Thema Hate Speech und 
Zugang zum Unterstützungs- und Beratungsangebot:

www.raa-sachsen.de/hatespeech

KONTAKT
Support Onlineberatung

www.raa-sachsen.de/onlineberatung 
onlineberatung@raa-sachsen.de
0174.3275 678 oder 0351.850752 34

Support Chemnitz | Außenstelle Plauen
Henriettenstraße 5, 09112 Chemnitz
0371.4819451 | 0172.974 3674
opferberatung.chemnitz@raa-sachsen.de

Support Dresden
Bautzner Straße 45, 01099 Dresden
0351.8894174 | 0172.9741268
opferberatung.dresden@raa-sachsen.de

www.raa-sachsen.de/support
www.facebook.com/raa.sachsen
www.twitter.com/RAASachsen

Support Leipzig
Kochstraße 14, 04275 Leipzig
0341.2254957 | 0178.5162937
opferberatung.leipzig@raa-sachsen.de

Support Görlitz
Augustastraße 35, 02826 Görlitz
03581.6845696 | 0174.330 5678
opferberatung.goerlitz@raa-sachsen.de

Geschäftsstelle Support
Bautzner Straße 45, 01099 Dresden
0351.5002567
opferberatung@raa-sachsen.de

Die Veröffentlichung stellt keine Meinungsäußerung des BMFSFJ, des BAFzA oder des Freistaates Sachsen dar. 
Für inhaltliche Aussagen trägt der Autor/die Autorin bzw. tragen die Autoren/die Autorinnen die Verantwortung.
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